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Alternative Liste Müllheim/Bündnis 90/Die Grünen  

  
An den Gemeinderat der Stadt Müllheim  
c/o Bürgermeisterin Frau Astrid Siemes-Knoblich 
Bismarckstraße 3 
79379 Müllheim 

Müllheim, den 26.03.2017  
 

 
 
Antrag der Fraktion ALM/GRÜNE 
 
Sprachliche Berücksichtigung von Frauen in der Hauptsatzung 
 
Die Hauptsatzung soll in Gänze dahingehend überarbeitet werden, dass bei geschlechts-
spezifischen Bezeichnungen wie z. B. Bürgermeister oder Gemeinderat, „die Bürgermeiste-
rin/der Bürgermeister“ bzw. „die Gemeinderätinnen/der Gemeinderat“, „Ortschaftsrätin-
nen/Ortschaftsräte“, „Bürgerinnen und Bürger“ verwendet werden.  
 

Begründung: 

Der von der Verwaltung vorgeschlagenen „Kompromiss“  
 „Nach der Bekanntmachung des Innenministeriums über den Erlass von Vorschriften vom 
10. März 1988 (GABl. S. 385) ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sprach-
lich zu berücksichtigen. Soweit in dieser Satzung männliche Funktionsbezeichnungen ver-
wendet werden, gelten Sie auch für Frauen.“  
Ist nicht geschlechtergerecht und nicht akzeptabel. Sie widerspricht u. E. auch dem o.g. Er-
lass des Innenministeriums. Dort steht ausdrücklich, dass Männer und Frauen sprachlich zu 
berücksichtigen sind.  

In Zeiten, als Frauen kein Wahlrecht hatten und nur selten politische Funktionen inne hat-
ten war die Verwendung der alleinigen männlichen Form angemessen. Mittlerweile sind je-
doch Frauen längst auch Abgeordnete, Gemeinderätinnen und Bürgermeisterinnen und 
können in den Satzungen und anderen Dokumenten sprachlich nicht ignoriert werden. 

In den Bundes- und Landesministerien hat sich die Verwendung der männlichen und weibli-
chen Form weitgehend durchgesetzt. Auch in Zeitungen ist es üblich sich an die Leserinnen 
und Leser zu wenden. Die deutsche Grammatik kennt nun einmal die weibliche und die 
männliche Form. 

Die Hauptsatzung der Stadt Müllheim umfasst ca. 8 Seiten. Der zeitliche Aufwand für die 
Überarbeitung sollte demnach nicht übermäßig hoch sein.  
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